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Der Workshop III des „Ausschusses für Hoch-
schulfragen“ beschäftigte sich in seiner Sit-
zung mit dem Thema „Wissenschaftlichkeit in 
der Hochschulmedizin“. Eine Einführung in die 
Thematik gab – im Rahmen eines Gastvortra-
ges – Professor Dr. Matthias Frosch, Dekan der 
Medizinischen Fakultät der Universität Würz-
burg. Unter den Anwesenden bestand Einigkeit, 
dass die wissenschaftsorientierte universitäre 
Ausbildung ein Kernbestandteil des Medizin-
studiums ist. Den wissenschaftlichen Charakter 
gilt es – mit der im Rahmen des Masterplans 

Medizinstudium 2020 anstehenden Änderung 
in der Ausbildung – zu erhalten und weiter 
auszubauen. Die wissenschaftliche Kompetenz 
ist eine wesentliche Grundlage der späteren 
ärztlichen Tätigkeit. Die bayerischen medizi-
nischen Fakultäten fördern bereits die Quali-
tät der medizinischen Promotion zum Beispiel 
durch die Einführung strukturierter Promoti-
onsprogramme als Teil der wissenschaftlichen 
Ausbildung.

Auch die tarifliche Eingruppierung von in For-
schung und Lehre tätigen Ärztinnen und Ärz-
ten spielt bei der Thematik eine entscheidende 
Rolle. Trotz entsprechender Bestrebungen der 
Ärzteschaft, fällt die Bezahlung der Betroffe-
nen bislang nach wie vor deutlich zum Nach-
teil der Betroffenen aus. Diese Schlechterstel-
lung der Forschungstätigkeit gefährdet die 
Gewinnung wissenschaftlichen Nachwuchses 
und damit den wissenschaftlichen Fortschritt. 
Die Teilnehmer des Workshops fordern daher, 
dass Tätigkeiten in der klinischen Forschung 
grundsätzlich dem ärztlichen Tarifvertrag zu-
zuordnen sind, auch wenn sie länger als ein 
Jahr ausgeübt werden.

Ferner sinkt die Attraktivität einer Tätigkeit in 
der Forschung für den ärztlichen Nachwuchs 
durch unzureichende Anrechnung auf Wei-
terbildungszeiten. Auch während einer For-
schungstätigkeit mit Patientenbezug werden 
Kompetenzen für die klinische Tätigkeit erwor-
ben. Im Sinne der Kompetenzbasierung der der-
zeit in Erarbeitung befindlichen Musterweiter-
bildungsordnung wird die (zumindest optionale) 
Anrechnung von Abschnitten in der Forschung 
auf die Weiterbildungszeit befürwortet.

Zu diesen Themenkomplexen wurden entspre-
chende Anträge für den 76. Bayerischen Ärzte-
tag formuliert und positiv abgestimmt. 
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Mit über 50 interessierten Teilnehmern fand 
das Thema „Elektronische Patientenakte – 
schon Gegenwart oder erst Zukunft?“ des 
Workshop IV des Ausschusses „Niedergelassene 
Ärztinnen und Ärzte“ regen Zuspruch. 

Nach Begrüßung der Teilnehmer und kurzer 
Einführung in die vielseitige Thematik der Di-
gitalisierung des Gesundheitswesens durch den 
Vizepräsidenten, Dr. Wolfgang Rechl beschrieb 
die Vorsitzende, Dr. Marlene Lessel den Ablauf 
des Workshops und stellte die Referenten vor.

Als Geschäftsführer der KV Telematik GmbH 
referierte zu Beginn Dr. Florian Fuhrmann 
über die bereits seit 1990 existierenden Be-
strebungen, den elektronischen Datenaus-
tausch zwischen den Leistungserbringern zu 
ermöglichen. Aufgrund der fehlenden bun-
desweiten Strategie wären in Deutschland im 
Gegensatz zu anderen europäischen Ländern 
bislang keine einheitlichen Systeme entwi-
ckelt worden und so würden sich derzeit zahl-
reiche Insellösungen auf regionaler Ebene 
finden. Danach definierte er die unterschied-
lichen Interessen und Ziele der Ärzteschaft, 
der Krankenkassen, der Patienten und der IT-
Unternehmen. 

Dr. Michael Bangemann und Dr. Gregor Dro-
scha stellten anschließend ihre Ärztenet-
ze und ihre jeweiligen IT-Lösungen für eine 
elektronische Patientenakte dar. Beim Nürn-
berger Ärztenetz von Dr. Bangemann wurde 
im Gegensatz zum Ärztenetz Rosenheim ein 
zentrales IT-System gewählt, bei dem alle 
teilnehmenden Ärzte bei Einverständnis des 
Patienten ihre Daten nach einer einheitlichen 
Dokumentation auf einen zentralen Server 
transferieren. Sowohl Datenschutz als auch 

Datensicherheit könnten nach Ansicht von 
Dr. Bangemann auf diese Weise optimal ge-
währleistet werden.

Auf dieser Basis diskutierten die Teilnehmer des 
Workshops die Vor- und Nachteile der elek-
tronischen Patientenakte und die damit ver-
bundenen Risiken für Ärzte und Patienten. Es 
bestand dabei Konsens, dass die gesetzlichen 
Grundlagen noch dahingehend anzupassen 
seien, einerseits einrichtungsübergreifend und 
bundesweit funktionierende Schnittstellen zu 
schaffen und andererseits eine einheitliche, 
kassenunabhängige Finanzierung sicherzustel-
len. Gleichzeitig müsse der Bundesgesetzgeber 
aufgerufen werden, das Verantwortungsbe-
wusstsein der Bevölkerung für den sorgsamen 
Umgang mit seinen Gesundheitsdaten zu stär-
ken. Daraus resultierten vier Anträge, die dem 
Plenum des Bayerischen Ärztetags zur Abstim-
mung vorgelegt wurden.
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